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Editorial

Editorial 
Vor einigen Jahren publizierte die Zeitung 
«Le Monde diplomatique» ein Essay über den 
Begriff «Human Resources» respektive HR. 
Diese oft benutzte Abkürzung für die Personal-
abteilung eines Unternehmens bedeutet präzise 
übersetzt, dass Angestellte als «menschliche 
Mittel» betrachtet werden, mit denen etwa 
Ziele verfolgt oder Handlungen getätigt werden 
können. Es ist leicht nachvollziehbar, weshalb 
sich an diesem Begriff viele Probleme des 
heutigen Arbeitsmarktes aufzeigen lassen. 
Wird der Mensch an sich als Ressource be-
trachtet und alles, was bei dieser «Ressource» 
das reibungslose Funktionieren (be)hindert, 
als als von geringerem Wert eingestuft, hat 
Inklusion keine Chance. Dies ist erst recht 
der Fall, wenn etwa unrealistische Vorgaben 
bei Arbeitsintegrationsmassnahmen mehr 
Hürden auf- als abbauen. 
Wir haben uns in dieser Ausgabe deshalb 
die Frage gestellt, welche Strukturen und 
Denkweisen verändert werden müssen, damit 
Menschen mit Behinderungen im Arbeitsmarkt 
dieselben Chancen haben wie alle anderen 
auch – und was es braucht, damit es vor allem 
um die Fähigkeiten, also die Ressourcen des 
Menschen, an sich geht. 

Sonja Wenger 
Verantwortliche Verbandskommunikation und Medien
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 Notizen

Jahreswechsel 
2024/2025:  
Öffnungszeiten 
Zentralsekretariat 
Olten

Die Büros des Zentralsekretariats 
von Procap Schweiz sind von 
Montag, 23. Dezember 2024, bis 
einschliesslich Freitag, 3. Januar 
2025, geschlossen. Wir freuen 
uns, Sie im neuen Jahr ab 
Montag, 6. Januar 2025, wieder 
begrüssen zu dürfen, und wün-
schen Ihnen bereits heute frohe 
Festtage. Bleiben Sie gesund.

Inklusive Jobs für Menschen 
mit Behinderungen

Auf dem Jobportal von EnableMe der Stiftung 
MyHandicap finden Menschen mit Behinderungen 
schweizweit ein breites Informationsangebot 
zu den Themen Arbeit und Ausbildung. In der 
Jobbörse veröffentlichen Unternehmen, die an 
die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderun-
gen glauben, ihre offenen Stellen. Auf dem 
Informationsportal bietet EnableMe neben 
Wissenswertem rund um Berufslehre, Bewer-
bung, Wiedereingliederung und Umschulung 
auch motivierende Erfolgsgeschichten. Und für 
individuelle Fragen stehen ein Team von Fach-
personen sowie eine breite Community zur 
Verfügung. Ziel von EnableMe ist es, betroffenen 
Personen und ihren Angehörigen durch Infor-
mationen, Unterstützung und Austausch eine 
möglichst grosse Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten.
Die Informationsplattform steht in verschiedenen Sprachen zur Verfügung:  
www.enableme.ch/jobportal

Artwork 

Das Titelbild wie auch die Illus-
trationen auf den Seiten 7 und 
10 stammen von Jan Zablonier 
(*1968). Nach Lehr- und Wander-
jahren in verschiedenen Berufen 
absolvierte er ein Comic-Studium 
bei Zappa Doing in Winterthur. 
Seit 2003 ist er als Grafiker und 
freischaffender Illustrator in 
den Bereichen Kultur, Sport 
und Medien tätig. Zusätzlich 
arbeitet er in einer agogisch 
begleiteten Tagesstruktur für 
Jugendliche und junge Erwach-
sene in Winterthur.

Mehr Informationen finden Sie unter: 
www.zablonier.com
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Neuer Grundsatz-
entscheid des  
Bundesgerichts: 
Keine Anrechnung 
der HE und des IPZ 
an Pflegeleistungen

In einem kürzlich veröffentlich-
ten Grundsatzentscheid hat das 
Bundesgericht die bisherige 
Praxis aufgegeben, wonach die 
Krankenkasse im Rahmen des 
Beitrages an die Pflegeleistungen 
die Hilflosenentschädigung (HE) 
und den Intensivpflegezuschlag 
(IPZ) anrechnen kann. Per sofort 
gilt, dass die Pflegebeiträge etwa 
für die Spitex nicht mehr um 
einen Teil der HE und des IPZ 
reduziert werden dürfen. 
Dies bedeutet, dass die jeweilige 
Krankenkasse – spätestens 
nach Ablauf einer aktuellen 
Zusprache – eine Neuberechnung 
vornehmen und die Pflegebei-
träge gemäss Bedarfsabklärung 
übernehmen sollte. Bei Fragen 
können Sie sich an die Procap-
Beratungsstelle Ihrer Sektion 
wenden.
Informationen finden Sie 
zudem unter www.procap.ch/
Rechtsberatung > Merkblätter, 
Checklisten und Informationen 
> Informationsblätter: Anstellung 
von Angehörigen bei Spitexor-
ganisationen.

Die Onlinebörse für roll-
stuhlgängige Wohnungen

Auf der Procap-Wohnungsbörse dreht sich alles 
um rollstuhlgängige Wohnungen. So können 
Menschen mit Behinderungen ein Mietgesuch für 
eine rollstuhlgängige Wohnung erfassen – und 
Privatpersonen wie auch Genossenschaften 
und Verwaltungen können entsprechende 
Immobilienobjekte ausschreiben. Im Idealfall 
finden sich beide Seiten. 
Um das Angebot besonders für Wohnungs- 
suchende auszubauen und zu verbessern, 
möchten wir unsere Leser*innen bitten, die 
Informationen über die Procap-Wohnungsbörse 
weiterzuleiten: an Hausverwaltungen etwa 
oder an Organisationen und Behörden, welche 
für die Vergabe von sozialem Wohnraum zu-
ständig sind. Auch eine Meldung an regionale 
IV-Stellen kann sinnvoll sein, da diese unter 
Umständen Gesuche erhalten für den Rückbau 
von barrierefreien Wohnungen, welche zuvor 
ausgeschrieben werden könnten.
www.procap.ch/wohnungsboerse
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Identität

Fähigkeiten

Anerkennung

Arbeit

Fokus Arbeit

Der Wert, den eine Gesellschaft der Arbeit zuschreibt, 
hat sich im Laufe der Geschichte immer wieder verändert. 
Neben finanzieller Sicherheit und Struktur des Alltags 
ermöglicht Arbeit heute vielen Menschen, die eigene 
Identität zu schärfen und ihren Platz in der Welt zu 
finden. Menschen mit Behinderungen sind bei diesen 
Aspekten noch immer oft mit Barrieren konfrontiert und 
haben nicht die gleichen Chancen, eine Anstellung im 
ersten Arbeitsmarkt zu finden.
Text  Mir iam Hürl imann  I l lustration  Jan Zablonier

Vom Wert der Arbeit 

Das Wort «Arbeit» stammt vom althochdeutschen 
Wort «arabeit» ab, welches zunächst die Bedeu-
tung von «Mühsal», «Plage» oder «Not» hatte. 
Auch in den romanischen Sprachen haben die 
Worte «travail», «trabajo» oder «lavoro» ihre Wur-
zeln in der Bedeutung von harter, mühevoller 
Arbeit, die oft mit körperlicher Anstrengung und 
Leiden verbunden war. In der Zeitgeschichte ver-
änderte sich die Wahrnehmung von Arbeit immer 
wieder. Für die griechischen Philosophen Sokrates 
und Platon war Arbeit von geringer Bedeutung. 
Sie sahen in der Musse – der «Schwester der 
Freiheit» – den höchsten Wert des Lebens. Diese 
Einstellung setzte sich in Europa bis in das von 
harten Lebensbedingungen geprägte Mittelalter 
fort. Mit dem Zerfall der feudalen Strukturen, 
welche die Pflichten und Rechte der verschiede-
nen Gesellschaftsgruppen klar regelten, änderte 
sich die Bedeutung der Arbeit grundlegend. 
Immer mehr Menschen boten ihre individuellen 
Fähigkeiten als Dienstleistungen an. Arbeit 
wurde nicht länger als ein rein notwendiges Übel 

betrachtet, sondern diente vermehrt dazu, die 
eigene Identität zu bilden. 

Arbeit ist mehr als finanzielle Absicherung
In der modernen Gesellschaft wird Arbeit häufig 
als Instrument zur Sicherung des Lebensunter-
halts betrachtet. Mit Arbeit erreichen wir mate-
riellen Wohlstand, befriedigen unsere Bedürfnisse 
und erlangen soziale Anerkennung. Doch ist 
Arbeit nicht noch viel mehr? Arbeit bietet Struktur, 
Sinn und gesellschaftliche Teilhabe. Sie gibt 
den meisten Menschen das Gefühl, gebraucht zu 
werden und nützlich zu sein. Willi Fillinger, frei-
schaffender praktischer Philosoph, benennt es in 
einem Interview mit der Plattform «FAU – Fokus 
Arbeit Umfeld» wie folgt: «Arbeit ist nicht nur 
wichtig, weil wir einen grossen Teil unseres 
Lebens damit verbringen, sondern vor allem, weil 
wir durch unsere Arbeit unser Verhältnis zur 
Welt, zu den anderen Menschen und zu uns selbst 
bestimmen.» Es gehe also um grundsätzliche 
Fragen der menschlichen Existenz. 
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Identität

Fähigkeiten

Anerkennung

Arbeit

Arbeit Fokus

Durch Arbeit treten wir in einen Dialog mit der 
Welt, verändern diese und verändern auch uns 
selbst. Arbeit ist in diesem Verständnis nicht nur 
ein Mittel, um die eigene Existenz zu sichern, 
sondern eine Möglichkeit, unseren Platz in der 
Welt zu finden und zu gestalten. Auch der soziale 
Aspekt der Arbeit ist wichtig. Arbeit ist häufig 
eingebettet in ein Netzwerk von Beziehungen: 
Arbeit schafft Verbindungen zwischen Menschen, 
ermöglicht Austausch und Zusammenarbeit sowie 
gemeinschaftliches Handeln.

Eine Arbeit ausführen, die frei gewählt ist
Doch was passiert mit einem Menschen, wenn er 
nicht jene Arbeit ausführen kann, die er sich 
wünscht, oder ihm der Weg ins Arbeitsleben gar 
verwehrt wird? Wenn Arbeit unglücklich macht 
oder ganz fehlt, sie unsere Bedürfnisse und Wünsche 
nicht erfüllt, ist sie nicht die Quelle von Zufrie-
denheit, Anerkennung und Selbstverwirklichung, 
sondern oftmals die Ursache für Frustration, 
Erschöpfung und Entfremdung. 

Letztlich besteht der Wert der Arbeit darin, 
dass sie dem Menschen ermöglicht, seine Fähig-
keiten und Potenziale zu entwickeln und einzu-
setzen und in seinem Umfeld wirksam zu sein. 
Dies jedoch nur, wenn sie unter Bedingungen 
stattfindet, welche die Freiheit, Würde und Krea-
tivität aller respektieren und den einzelnen Men-
schen nicht benachteiligen.
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Bedingungen müssen verbessert werden
Gemäss Artikel 27 der UNO-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
(UNO-BRK) «haben Menschen mit Behinderun-
gen das Recht auf die Möglichkeit, ihren Lebens-
unterhalt selbst durch Arbeit zu verdienen. Sie 
können ihre Arbeit in einem offenen, integrativen 
und zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsum-
feld wählen.» Bis dies jedoch Realität wird, muss 
noch einiges passieren.

So sind Menschen mit Behinderungen im 
Arbeitsleben häufig mit zahlreichen Hindernis-
sen konfrontiert. Auf dem ersten Arbeitsmarkt 
zeigt sich gemäss Schattenbericht von Inclusion 
Handicap bei Menschen mit Behinderungen eine 
deutlich niedrigere Erwerbstätigkeit sowie eine 
höhere Erwerbslosigkeit als bei Menschen ohne 
Behinderungen. Es könne kein inklusiver Ar-
beitsmarkt entstehen, solange Arbeitgeber*innen 
kaum angepasste Arbeitsstellen schaffen würden. 
Darüber hinaus werde in der Schweiz auch kein 
Unternehmen dazu verpflichtet, Menschen mit 
Behinderungen anzustellen – laut Urteil des 
Schattenberichts ein Systemfehler. Damit Men-
schen mit Behinderungen die gleichen Chancen 
im ersten Arbeitsmarkt hätten, Karriere machen 
und die Stelle wechseln könnten, brauche es auch 
gemäss dem Eidgenössischen Büro für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(EBGB) Veränderungen: in den politischen und 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, in den Arbeits-
prozessen und der Arbeitsumgebung der einzelnen 
Unternehmen sowie durch individuell angepasste 
Unterstützung für Betroffene. 

Damit Menschen mit Behinderungen einen 
besseren Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten, 
müssen also neben individuellen Integrations-
massnahmen auch strukturelle Massnahmen zur 
Beseitigung von baulichen und technischen Bar-
rieren oder betrieblichen und organisatorischen 
Hürden ergriffen werden. Gemäss EBGB kann 
die berufliche Inklusion mit einem inklusiven 
Arbeitsumfeld erreicht werden. Zum Beispiel 
durch zugängliche Büros, barrierefreie Arbeitssoft-
ware, ein sensibilisiertes Team, Engagement von 
Vorgesetzten usw. Kurz gesagt: Menschen mit 
Behinderungen hätten einen gleichberechtigten 
Zugang zur Arbeitswelt und könnten ihre Kom-
petenzen sinnvoll und gewinnbringend einsetzen.

Den Blickwinkel erweitern
Auch die Stiftung MyHandicap betont auf ihrer 
Plattform EnableMe: «Es gilt nicht mehr nur, die 
Person mit Behinderung fit zu machen für den 
Arbeitsmarkt, sondern umgekehrt das Arbeits-
umfeld in Unternehmen fit zu machen für die 
Bedürfnisse von Arbeitnehmer*innen mit Behin-
derungen.» Beratungs- und Unterstützungsange-
bote sowohl für Betroffene als auch für Führungs-
kräfte, Ausbildner*innen und Mitarbeiter*innen 
seien verstärkt darauf auszurichten, sodass das 
Bewusstsein für Diversität in den Unternehmen 
gestärkt und die Inklusion gefördert werde. 

Die Erfahrung von Procap Bildung und Sen-
sibilisierung zeigt, dass sich Arbeitgeber*innen 
zwar grundsätzlich vorstellen können, eine Person 
mit einer Behinderung anzustellen. Allerdings 
bestehen zugleich viele Fragen und Unsicherhei-
ten. Um diese Hürden bei Unternehmen abzu-
bauen, bietet Procap das Modul «Arbeitsintegra-
tion von Menschen mit Behinderungen» an. Bei 
der Erarbeitung von praxisbezogenen Lösungen 
kann Procap zudem auf die Kompetenzen ihrer 
Rechts- und Bauberatung zugreifen. 

Es ist zu hoffen, dass sich die Arbeitswelt in 
Richtung grössere Vielfalt weiterentwickelt und 
sich besser auf die Bedürfnisse von Menschen 
mit Behinderungen einstellt. Wenn Unternehmen 
erkennen, dass sie von einer diversen Belegschaft 
auf vielfältige Weise profitieren, steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass sie neben baulich-technischen 
Rahmenbedingungen auch ihre Unternehmens-
kultur verändern, die nötige Unterstützung leisten 
und so mehr Inklusion ermöglichen.

Quellen
•	de.wikipedia.org/wiki/Arbeit_(Philosophie)
•	www.the-art-of-life.at/journal/2020/wert-der-arbeit
•	derarbeitsmarkt.ch/de/print-artikel/Philosophie-der-

Arbeit.html
•	www.enableme.ch/de/themen/berufliche-inklusion-2982
•	www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/

arbeit/berufliche-inklusion-.html
•	UNO-BRK Aktualisierter Schattenbericht,  

Februar 2022, Inclusion Handicap, Schweiz

Fokus Arbeit
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Arbeit Fokus

Die berufliche Wiedereingliederung von Rentenbe-
züger*innen ist ein zentrales Ziel der IV. Wird eine 
Person nach der Arbeitsaufnahme erneut arbeitsun-
fähig, ist sie dem Risiko ausgesetzt, die IV-Rente zu 
verlieren. Dies hat zur Folge, dass viele den Schritt in 
die Arbeitswelt gar nicht erst wagen. Die Übergangs-
leistung der IV soll Schutz bieten. Dies funktioniert in 
der Praxis jedoch nicht. Procap Sozialpolitik ist stark 
engagiert, die Situation für Betroffene zu verbessern.
Text  Mir iam Hürl imann  I l lustration  Jan Zablonier

Beschäftigung ist zentral für die soziale Anerken-
nung eines Menschen. Wir alle kennen die typische 
Frage beim Kennenlernen: «Und, was machst du so 
beruflich?» Eine Frage, die man ganz beiläufig stellt 
und der in unserer Kultur doch so viel Bedeutung 
beigemessen wird. Viele Menschen identifizieren 
sich durch ihre Arbeit, und es ist nachvollziehbar, 

dass sie leiden, wenn ihnen der Zugang zum Arbeits-
markt erschwert oder gar verwehrt wird. Wird das 
Bestreben, sich nach einer Krankheit oder einem 
Unfall wieder in die Arbeitswelt einzugliedern, 
zudem durch die Angst gehemmt, die ganze soziale 
Sicherheit zu verlieren, wird deutlich, dass das 
heutige System dringend eine Korrektur benötigt. 

Wenn Existenzängste 
die berufliche  
Wiedereingliederung 
hemmen
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Jede Veränderung hat Folgen
Der zentrale Leitsatz der IV lautet: «Eingliede-
rung vor Rente». Dies bedeutet, dass die IV, noch 
bevor sie einen Rentenanspruch prüft, zuerst 
alles daransetzt, Personen so weit als möglich im 
Arbeitsmarkt zu halten beziehungsweise sie wieder 
in diesen zu integrieren. Erst wenn eine Einglie-
derung nicht möglich ist oder nur teilweise gelingt, 
wird der Anspruch auf eine Rente geprüft und 
allenfalls zugesprochen. Eine Rente läuft generell 
so lange, bis sich die Situation eines*einer Renten-
bezüger*in verändert. Dabei kann jede Verände-
rung in Bereichen, die für die IV-Grad-Bemessung 
relevant sind, zu einer Überprüfung und Anpassung 
der IV-Rente führen. In der Praxis sind oft gesund-
heitliche Veränderungen Gründe für eine Revision 
der IV-Rente. Da aber der IV-Grad auf einem 
Einkommensvergleich basiert, führen oft auch 
Veränderungen im Erwerbseinkommen zu einer 
Anpassung der Rente. 

Wenn eine Veränderung gemeldet wird, welche 
die IV zu einer Überprüfung berechtigt, können 
alle Elemente eines Rentenentscheids neu geprüft 
werden. Dazu gehören also auch solche, die sich 
nicht verändert haben. Das führt dazu, dass jede 
kleine berufliche Veränderung (Stellenwechsel, 
Pensen- oder Lohnerhöhungen, Weiterbildungen 
etc.) ein neues medizinisches Gutachten zur Folge 
haben kann. Die Ergebnisse solcher Gutachten 
sind aber leider oft unberechenbar und unvorher-
sehbar. Und da jede Veränderung eine Revision 
zur Folge hat, sind IV-Bezüger*innen sogar dann 
dem Risiko einer Rentenüberprüfung ausgesetzt, 
wenn die Veränderung nicht erfolgreich verlief 
und sie eine Stelle wieder verlassen oder das Pensum 
wieder reduzieren müssen.

Die Angst, alles zu verlieren
Die IV bietet mit dem sogenannten Arbeitsversuch 
die Möglichkeit, dass Betroffene unverbindlich 
Arbeitsluft schnuppern können – allerdings ist 
dieser auf 180 Tage befristet. Ist ein Arbeitsversuch 
erfolgreich und resultiert daraus eine Anstellung, 
wird die bestehende IV-Rente überprüft und ge-
gebenenfalls reduziert oder aufgehoben. Dieses 
Vorgehen ist so lange kein Problem, wie eine 
Person wieder arbeiten und ein Einkommen er-
wirtschaften kann. 

Verschlechtert sich jedoch die persönliche Situ-
ation nach Beginn einer Anstellung und ist man 
in der Folge erneut auf eine IV-Rente angewiesen, 
wird der Anspruch darauf wieder vollständig 
neu geprüft. Es ist zudem kaum vorhersehbar, 
wie bei einer erneuten Überprüfung entschieden 
wird. Der*die Rentenbezüger*in muss daher bei 
jeder Veränderung damit rechnen, alles zu ver-
lieren – also die IV-Rente wie auch die Ergän-
zungsleistungen. Die Angst, zur eigenen Exis-
tenzsicherung künftig auf Sozialhilfe angewiesen 
zu sein, begleitet deshalb viele Menschen mit 
Behinderungen.

Besonders stark betroffen von dieser Unge-
wissheit sind Personen mit psychischen Gesund-
heitsproblemen. Die Einschätzungen von medizi-
nischen Gutachten sind gerade bei ihnen oft strittig 
und Studien haben gezeigt, dass Ärzt*innen diese 
Fälle sehr unterschiedlich beurteilen. 

Folglich gehen viele IV-Rentner*innen kein 
Risiko ein und wagen nur selten berufliche Ver-
änderungen. Dadurch sind sie jedoch in ihrer 
beruflichen Entwicklung eingeschränkt. Die Wie-
dereingliederungsmassnahmen der IV werden von 
Rentenbezüger*innen daher auch wenig nachge-
fragt. «Eingliederung vor Rente» kann so nicht 
funktionieren. Die besten Eingliederungsmass-
nahmen nützen wenig, wenn sie sich an Personen 
richten, die berechtigte Angst vor den Folgen die-
ser Massnahmen haben, gerade auch weil sie unter 
Umständen lange für den Erhalt ihrer aktuellen 
Existenzgrundlage kämpfen mussten. 

Die heutige Schutzfrist verfehlt  
ihre Wirkung
Um dieser bekannten Problematik entgegenzu-
wirken, hat die IV eine «Übergangsleistung bei 
Arbeitsunfähigkeit» (Art. 32 Bundesgesetz über 
die Invalidenversicherung IVG) eingeführt. Sie 
spricht dabei oft von einer «Schutzfrist». Ver-
dient jemand länger als drei Monate mehr, als 
die IV im bisherigen Invalideneinkommen be-
rechnet hat, führt dies automatisch zu einer 
Rentenrevision. Verliert die Person durch die 
Revision ihre IV-Rente, weil sie nun mehr ver-
dient, läuft parallel während dreier Jahre die 
«Schutzfrist». Wird die Person in diesen drei 
Jahren wieder arbeitsunfähig, kann – bei einer 

Fokus Arbeit
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Arbeit Fokus

Arbeitsunfähigkeit von mindestens 30 Tagen – 
eine Übergangsleistung der IV, also eine erneute 
Rente, ausgerichtet werden. 

Dieser Schutz funktioniert in der Praxis jedoch 
nicht. Denn mit Beginn der Übergangsleistung 
wird von Gesetzes wegen eine generelle Renten-
überprüfung eingeleitet. Hat eine Person also einen 
gesundheitlichen Rückschlag, nachdem sie bei-
spielsweise ein Jahr lang bewiesen hat, dass sie 
wieder in einem hohen Pensum arbeiten und Leis-
tung erbringen konnte, wird in vielen Fällen ein*e 
medizinische*r Gutachter*in auf der leistungsstar-
ken Phase aufbauen und folgern, dass dies auch 
weiterhin wieder zumutbar und möglich sei.

Dabei handelt es sich um einen Trugschluss, 
der oft wenig mit der Realität der betroffenen 
Person zu tun hat. Eine aufgehobene IV-Rente 
wird also meist nur kurz reaktiviert, wenn jemand 
aus gesundheitlichen Gründen seiner Arbeit 
nicht länger nachgehen kann. 

Schutz bieten kann diese Regelung nicht. Im 
Gegenteil. Im schlimmsten Fall bedeutet die neue 
Abklärung, dass trotz Verlust der Arbeitsstelle 
und schlechtem Gesundheitszustand auch der An-
spruch auf eine IV-Rente verloren geht und jemand 
langfristig von der Sozialhilfe abhängig wird.

Wer eine Eingliederung wagt, muss besser 
geschützt werden
Es ist also leicht verständlich, dass Rentenbezü-
ger*innen den Arbeitsversuch gar nicht erst wagen, 
aus Angst davor, im Arbeitsmarkt gesundheitsbe-
dingt nicht zu bestehen und darüber hinaus noch 
einen Rentenverlust zu riskieren. Wer die Welt der 
Arbeit betreten will und Angst hat, bei einem ge-
sundheitlichen Rückfall aus der Welt der Rente her-
auszufallen, wird die Welt der Arbeit nicht betreten. 
Die Zahlen sprechen für sich: Zwischen 2012 und 
2018 wurde die Übergangsleistung nur in 260 Fällen 
zugesprochen. Die Idee der «Schutzfrist» ist gut, 
verfehlt in ihrer heutigen Form aber die Wirkung. 

Wer versuchen möchte, wieder zu arbeiten, 
darf nicht schlechtergestellt sein als Personen, die 
es nicht versuchen. Nur mit einem echten Schutz 
wird es möglich, dass Menschen mit teils labilen 
Krankheitsgeschichten den Schritt in die Arbeits-
welt wagen und so die Chancen für eine nach-
haltige Eingliederung besser werden. 

Für mehr Sicherheit bei der Arbeitsintegration 
muss an einigen Schrauben gedreht werden, und 
dies in der komplexen Mechanik der Sozialver-
sicherungsleistungen. Procap engagiert sich im 
Austausch mit anderen Organisationen und 
Politiker*innen genau hierfür. Damit sich diese 
Überlegungen an der Realität von Betroffenen 
orientieren, sind nicht nur juristische und poli-
tische Erwägungen relevant. Es braucht auch 
persönliche Geschichten von Personen, welche 
die Angst vor einem Rentenverlust kennen und 
darum zögern, Eingliederungsmassnahmen in 
Anspruch zu nehmen. 

Wer diese Angst aus eigener Erfahrung kennt, 
darf sich gerne beim Team Sozialpolitik von Procap 
unter der E-Mail-Adresse sozialpolitik@procap.ch 
melden. Alle Informationen werden vertraulich 
behandelt. Für eine Beratung im Einzelfall ver-
weisen wir an die Beratungsstellen. Doch die 
Schilderungen persönlicher Erfahrungen können 
bei der Suche nach Lösungen sehr wertvoll sein.
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Nach über eineinhalb Jahren intensiver Mobili-
sierung und Sammeltätigkeit für die Inklusions-
Initiative durch alle Behindertenorganisationen 
der Schweiz war es am 5. September 2024 so weit: 
60 Kartons mit 109 110 Unterschriften konnten 
bei der Bundeskanzlei in Bern eingereicht werden. 
Rund 1300 Personen hatten sich zuvor auf dem 
Bundesplatz und später auf der Terrasse des 
Bundeshauses versammelt. Mit verschiedenen 
Kundgebungen, Reden und kulturellen Darbie-
tungen machten die Teilnehmer*innen auf die 
Anliegen von Menschen mit Behinderungen 
aufmerksam.  
Anfang Oktober wurden 107 910 Unterschriften als 
gültig anerkannt. Die Initiative ist damit offiziell 
zustande gekommen. Nun liegt der Ball bei der 
Politik. Im Dezember 2024 wird ein Aussprache-
papier des Bundesrats erwartet. Der Beratungs-
prozess im Parlament dauert 12 bis 18 Monate 
bevor es im Anschluss zu einer nationalen 
Abstimmung kommt. Es gibt also auch weiterhin 
viel zu tun, um das Thema im Bewusstsein der 
Öffentlichkeit zu halten und um in der Schweiz 
ein neues Kapitel in Bezug auf die Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen aufzuschlagen.

www.procap.ch/inklusions-initiative

Inklusions-Initiative eingereicht

Neues Kapitel aufgeschlagen
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Ratgeber 
Recht

Dominik  
Sennhauser 
Anwalt

Beim Bezug einer IV-Rente und 
gleichzeitiger Arbeitstätigkeit muss 
ein Jobwechsel wohlüberlegt sein. Es 
sind sowohl medizinische als auch 
rechtliche Punkte zu berücksichtigen.

Prüfung der gesundheitlichen 
Situation
Bei einem Jobwechsel sind ver-
schiedene Konstellationen möglich. 
So sind beispielsweise eine Erhö-
hung oder eine Reduktion des Ar-
beitspensums in der bestehenden 
Anstellung, ein Wechsel vom zwei-
ten in den ersten Arbeitsmarkt 
(respektive umgekehrt) oder eine 
Anstellung bei einem neuen Arbeit-
geber denkbar. In jedem Fall muss 
zuerst geprüft werden, ob die ge-
sundheitliche Situation einen Job-
wechsel überhaupt zulässt. Eine 
Besprechung mit den behandeln-
den Ärzt*innen ist frühzeitig vor-
zunehmen, damit abgeklärt werden 
kann, ob der Jobwechsel mit den 
gesundheitlichen Einschränkungen 
vereinbar ist. Insbesondere ein 
Wechsel vom zweiten in den ersten 
Arbeitsmarkt oder eine Erhöhung 
des Arbeitspensums können eine er-
hebliche Mehrbelastung bedeuten. 
Auch ist bei neuen Tätigkeiten zu 

prüfen, ob diese mit dem zumutba-
ren Leistungsprofil übereinstimmen. 

Prüfung der rechtlichen  
Situation 
Veränderungen im Zusammenhang 
mit der Arbeitstätigkeit sind auf-
grund der Meldepflicht in jedem 
Fall der zuständigen IV-Stelle mit-
zuteilen. Jede Veränderung der be-
ruflichen Situation kann Einfluss 
auf die Rentenhöhe haben. So kann 
ein höheres Einkommen aus der 
beruflichen Tätigkeit eine tiefere 
Rente zur Folge haben, selbst wenn 
das Arbeitspensum gleich bleibt. 
Bei der Berechnung des IV-Grads 
ist das erzielte Bruttoeinkommen 
trotz gesundheitlicher Einschrän-
kung massgebend. Ein Wechsel vom 
zweiten in den ersten Arbeitsmarkt 
hat deshalb in der Regel Einfluss 
auf die Rentenhöhe. Umgekehrt 
führen ein Wechsel vom ersten in 
den zweiten Arbeitsmarkt oder 
eine Reduktion des Pensums in der 
bestehenden Anstellung nicht au-
tomatisch zu einer höheren Rente, 
sondern nur dann, wenn der Wech-
sel aufgrund einer andauernden ge-
sundheitlichen Verschlechterung 
erfolgt.

Jede Veränderung hat Folgen
Bringt eine neue Anstellung auch 
neue Tätigkeiten mit sich, ist wie 
erwähnt zu prüfen, ob diese mit dem 
zumutbaren Leistungsprofil im Ein-
klang stehen. Sollten Tätigkeiten 
ausgeübt werden, die gemäss Beur-
teilung der IV nicht zumutbar sind, 
könnte dies nachteilige Auswirkun-
gen auf den Rentenanspruch haben.

Wenn ein Jobwechsel aus ge-
sundheitlichen Gründen zur De-
batte steht, stellt sich schliesslich 
die Frage, ob berufliche Massnah-
men der IV in Anspruch genommen 
werden können und sollen. Eine 
berufliche Veränderung kann gege-
benenfalls zuerst im Rahmen eines 
sogenannten Arbeitsversuchs ge-
testet werden. 

Auch beim Bezug einer ganzen 
IV-Rente ist eine Arbeitstätigkeit im 
Teilzeitpensum nicht zum Vornhe-
rein ausgeschlossen. Sollte beim 
Bezug einer ganzen IV-Rente eine 
Arbeitstätigkeit aufgenommen oder 
der Job gewechselt werden, sind 
dieselben Punkte frühzeitig zu prüfen.

Ich empfehle Ihnen, sich vor 
einem Jobwechsel zu einer Bera-
tung bei Ihrer Procap-Beratungs-
stelle zu melden.

IV-Rente und  
Arbeitstätigkeit:  
Was muss ich bei einem 
Jobwechsel beachten?
 
Ich beziehe eine halbe IV-Rente und arbeite in einem 
50%-Pensum. Nun möchte ich den Job wechseln.  
Was muss dabei berücksichtigt werden? Und hat  
ein Jobwechsel Einfluss auf meine IV-Rente?
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«Ich wollte  
immer so unab-
hängig wie 
möglich sein»
Laurence Borer  
(*2003) lebt in einer ländlichen Gemeinde im Kanton 
Basel-Landschaft. Im Rahmen eines Eidgenössischen 
Berufsattests (EBA) hat sie 2022 eine Lehre als 
Automobil-Asstistentin abgeschlossen und arbeitet 
seither in diesem Beruf. Sie engagiert sich zudem 
bei der Organisation Swisshelpdogs für eine bessere 
Akzeptanz von Assistenzhunden in der Gesellschaft.

Interview Sonja Wenger  Fotos  Markus Schneeberger

Procap: Laurence, du arbeitest als Automecha-
nikerin. Wie ist es dazu gekommen, und gibt 
es einen Aspekt, der dir an diesem Beruf 
besonders zusagt?
Laurence Borer: Ich war schon immer von Autos 
fasziniert. Als ich 17 Jahre alt war, konnte ich bei 
einem Fahrevent von Procap dann erstmals selbst 
fahren. Das hat mir sehr zugesagt. Später durfte 
ich in der Autowerkstatt eines Freundes meiner 
Eltern schnuppern. So hat sich das entwickelt. 
Heute arbeite ich in einem Teilzeitpensum in einer 
Garage. Am liebsten arbeite ich mit älteren Autos. 
Oldtimer interessieren mich sehr. So konnte ich 
auch schon an einem Mini meiner Eltern rum-
schrauben, der Jahrgang 1970 hat.

Wie sieht ein normaler Tag für dich aus?
Meine Tage sind immer etwas unterschiedlich, 
aber in der Regel arbeite ich am Montag und 
Dienstag den ganzen Tag, weil da am meisten los 
ist. Einen Tag habe ich frei, und an den anderen 
beiden Tagen wechselt es ab, je nachdem, wie viel 
Arbeit es in der Werkstatt gibt. Meistens beginne 
ich kurz vor halb acht und arbeite bis zwölf Uhr. 
Dann gehe ich nach Hause, esse etwas, gehe mit 
meinem Hund Liv raus und bringe ihn danach zu 
einem Hundesitter, damit er Abwechslung hat. 
Anschliessend arbeite ich nochmals bis fünf Uhr 
und hole Liv dann heim. Für Liv ist das ein guter 
Rhythmus. Einen halben Tag ist er allein, damit 
er abschalten kann, denn um mich herum ist er 
immer aufmerksam. 

Das Thema Assistenzhunde ist dir  
ein grosses Anliegen.
Ja, weil mir mein Hund bei meiner Autismus-
Spektrum-Störung (ASS) sehr geholfen hat. Als 
ich jünger war, konnte ich beispielsweise nicht 
allein aus dem Haus oder Zug fahren oder einkaufen. 
Erst als ich im Alter von 13 Jahren Liv bekommen 
habe, hat sich das geändert. Er hat mir Sicherheit 
gegeben. Seither bin ich nicht mehr im gleichen 
Mass von anderen abhängig. Der Hund merkt 
auch früh, wenn mir die Dinge zu viel werden, 
und zeigt mir, dass ich eine Pause brauche. Aus-
serdem riecht er, wenn ich meine Medikamente 
nicht genommen habe, und macht mich darauf 
aufmerksam. Ich finde es sehr schade, dass es 
noch immer negative Reaktionen auf Assistenz-
hunde gibt, obwohl sie rechtlich schon lange den 

WIR SIND  
PROCAP
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Blindenhunden gleichgestellt sind. Assistenzhunde 
können ausserdem nicht nur Menschen mit ASS 
helfen, sondern auch Personen mit Epilepsie, Diabe-
tes oder posttraumatischen Belastungsstörungen.

Wie würdest du dich selbst beschreiben?
Eine schwierige Frage. Ich würde mich als eine 
Person bezeichnen, die aus allem immer das Beste 
machen möchte. Ich will vor allem auf eigenen 
Beinen stehen. Und ich versuche, mein Leben zu 
geniessen. Leider macht mir mein Körper immer 
wieder einen Strich durch die Rechnung bei dem, 
was ich machen kann, will oder darf. Ich muss 
mich manchmal dazu zwingen, Pausen zu machen, 
auch wenn ich keine Lust dazu habe. Aber wenn 
ich diese Grenzen nicht respektiere, geht es mir 
danach ganz schlecht.

Welche Superkraft würdest du dir wünschen?
Mehr Energie fürs Leben. Dass ich etwa Vollzeit 
arbeiten könnte und belastbarer wäre. 

Worauf bist du besonders stolz?
Darauf, dass ich einen Job, eine eigene Wohnung 
und einen Assistenzhund habe. Ich komme im 
Leben gut zurecht, habe eine Beziehung, koche 
und wasche selbst. Es war immer mein Ziel, so 
unabhängig wie möglich zu sein. 

Hast du ein besonderes Ziel im Leben?
Ich habe zwar einen mechanischen Beruf ge-
lernt, aber ich würde gerne mit Tieren arbeiten. 

Laurence Borer mit ihrem 
Assistenzhund Liv: «Ich 
gehe sehr offen mit 
meiner Autismus-Spekt-
rum-Störung um, denn 
nicht jede Behinderung 
ist sichtbar.»

Ich versuche, irgendwann auf einem zweiten Be-
rufsweg etwas mit Tiermedizin verwirklichen zu 
können. Aber es kommt so, wie es kommt. 

Der Fokus dieser Magazinausgabe ist Arbeit. 
Was bedeutet Arbeit für dich?
Meine Arbeit gibt mir Struktur. Ausserdem lerne 
ich dabei immer wieder neue Sachen. Ich muss 
immer etwas machen und kann nicht einfach 
herumsitzen. Der Lohn, den ich für meine Arbeit 
erhalte, bedeutet für mich ausserdem Unabhän-
gigkeit. Ich arbeite und bekomme dafür Geld, und 
darauf kann ich stolz sein. Deshalb hatte ich am 
Anfang auch grosse Mühe, das Geld meiner IV-
Teilrente anzunehmen. Ich habe lange gebraucht, 
um zu verstehen, dass ich die Rente deshalb be-
komme, weil ich aus körperlichen und psychi-
schen Gründen nicht Vollzeit arbeiten kann. 

Was bedeutet Procap für dich?
Ich würde sagen, Procap bedeutet Freiheit. Über 
die Jahre haben erst meine Eltern und heute ich bei 
Fragen rund um die Sozialversicherungen immer 
wieder von Procap Unterstützung erhalten. Ich 
selbst hatte beim Fahrevent von 2019 erstmals so 
richtig Kontakt mit Procap – und mich bei dem 
Event dann sehr gut aufgehoben gefühlt. 

www.swisshelpdogs.ch
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Am 29. und 30. November 2024 findet in Luzern 
zum siebten Mal die Swiss Abilities (ehemals 
Swiss Handicap) statt. Die alle zwei Jahre statt-
findende Swiss Abilities ist die nationale Messe 
zur Förderung eines selbstbestimmten Lebens 
von Menschen mit Behinderungen.

Namenswechsel und neuer Fokus
Mit der Ausgabe 2024 hat die Messe nicht nur ihr 
Erscheinungsbild moderner gestaltet respektive 
ihre Vision und inhaltliche Ausrichtung geändert, 
sondern tritt auch mit einem neuen Namen auf: Aus 
der Swiss Handicap wird die Swiss Abilities. Die 
Veranstalter*innen möchten «die Vielfalt und die 
Teilhabe von Menschen mit besonderen Bedürfnis-
sen und Fähigkeiten unterstützen und fördern. 
Menschen mit einer Behinderung wollen nicht 
immer mit dieser konfrontiert werden.» Deshalb 
werde der Fokus neu auf die verschiedenen Fähig-
keiten (engl. Abilities) und Möglichkeiten gerichtet. 

Unterhaltung und Information
An der zweitägigen Veranstaltung werden Themen 
rund um das Leben mit einer geistigen, körperlichen, 
psychischen oder sensorischen Behinderung auf-
gegriffen. Die Swiss Abilities ist ein Marktplatz 
und bietet gleichzeitig ein breites Spektrum an 
Informationen, Vernetzung, Inspiration und Erleb-
nissen für Menschen jeden Alters. Die Ausstel-
ler*innen zeigen dabei innovative Produkte und 
Dienstleistungen, beraten individuell und ermögli-
chen das Ausprobieren verschiedenster Hilfsmittel.

Dank einem abwechslungsreichen Vortrags- 
und Eventprogramm wie etwa der beliebten Back-
stube oder dem Weihnachtsmarkt sowie spannen-
den sportlichen Aktivitäten zum Mitmachen bietet 
die Swiss Abilities zudem Unterhaltung und unbe-
schwerte Momente für die ganze Familie.

Quelle
www.swiss-abilities.ch

Sponsored Content

Swiss Abilities – das 
selbstbestimmte Leben 
im Fokus
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swiss-abilities.ch

29.11. – 
30.11.24
Messe 
Luzern

Goldpartner

Die Messe mit Impulsen für  
 ein selbstbestimmtes Leben
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Hirnstoff

Sudoku
Füllen Sie die leeren Felder mit den Zahlen von 1 bis 9. Dabei darf jede Zahl in jeder Zeile, jeder Spalte und in 
jedem der neun 3x3-Blöcke nur ein Mal vorkommen.

Einfach Mittel

Rätsel

Alle Lösungen finden Sie auf Seite 27.
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UMBAU FÜR 

DIVERSE 

AUTOMARKEN 

MÖGLICH

RolliProTM

Die clevere Lösung für 
Menschen mit Mobilitäts- 
einschränkung. 

Kontaktieren Sie uns für weitere  
Informationen. Wir beraten Sie gern. 
044 743 80 40 • waldspurger.ch

Rollstuhlverladehilfe Ein- und Austeigehilfen

Lebensqualität dank  
Mobilität. 
Ein Fahrzeug muss sich an Sie und Ihre Bedürfnisse 
anpassen – nicht umgekehrt. Unsere Umbauten  
nach Mass werden seit 1978 in unserer Werkstatt  
in Bergdietikon gefertigt.  

BEWÄHRT UND INNOVATIV

Ihr Zuhause,
Ihre Freiheit.
Stannah hat die ideale Liftlösung, um 
jeden Teil Ihres Zuhauses zu erreichen. 
Unsere Treppenlifte, Homelifte, 
Plattformlifte und Badewannenlifte bieten 
Sicherheit und Vertrauen.

99 % unserer Kunden haben ihr Leben 
dank Stannah verändert. Vertrauen Sie 
uns, wenn es darum geht, wieder 
Gemütlichkeit in Ihr Zuhause zu bringen.

Rufen Sie Stannah noch heute an, um 
eine kostenlose Offerte zu erhalten.

Stannah, verändert Ihr Leben.Französisch
021 510 78 90

Italienisch
091 210 72 44

Deutsch
044 512 52 27

sales@stannah.ch
www.stannah.ch
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Rund dreissig Personen hatten Ende August  
Gelegenheit, am beliebten Autofahr-Event von 
Procap in Zusammenarbeit mit Driveswiss in 
Wohlen teilzunehmen. An der Seite eines dafür 
ausgebildeten Fahrlehrers konnten Menschen 
mit Behinderungen am Lenkrad eines speziell 
umgebauten Fahrzeugs und auf einem abgesperr-
ten Parcours erste Fahrversuche unternehmen. 
Nach den Fahrrunden erhielten die Fahrer*innen 
zudem ein Teilnahmezertifikat als Erinnerung für 
einen Tag voller Spass und neuer Erfahrungen. 
Procap bietet Menschen mit Behinderungen 
diverse Angebote zur Mobilitätsförderung. Ziel  
ist es, Betroffenen Möglichkeiten und Wege 
aufzuzeigen, wie sie das Autofahren erlernen 
oder wieder lernen können. Der unregelmässig 
stattfindende Autofahr-Event erfreut sich grosser 
Beliebtheit, und die wenigen Plätze sind jeweils 
sehr schnell ausgebucht. 
Der Anlass 2024 wurde ermöglicht durch die 
grosszügige Unterstützung des Fahrkompetenz-
zentrums Driveswiss sowie des Grosshändlers 
für Fahrzeugteile LKQ RHIAG. Herzlichen Dank.

Autofahr-Event 2024

Für einmal selbst am Steuer
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Procap Reisen

Ob für Ausflüge in der Schweiz oder um ferne Länder rund 
um den Globus zu erkunden: Im neuen Ferienkatalog 2025 
von Procap Reisen finden alle ein passendes Angebot für 

Ferien und Freizeit.
Text und Bild  Procap Schweiz

Reisen heisst das Leben entdecken

Es gibt 2025 etwas zu feiern: Seit  
30 Jahren bietet Procap Reisen at-
traktive und barrierefreie Individual- 
und Gruppenreisen an. Dank der 
langjährigen Erfahrung und dem 
hohen Qualitätsanspruch bei der 
Überprüfung der Angebote kann das 
Team bestens auf die Bedürfnisse 
von Menschen mit Behinderungen 
eingehen. Ende November erscheint 
der Ferienkatalog 2025. Einmal mehr 
finden Reiselustige darin eine breite 
Palette an Angeboten für Aktiv-
ferien oder Erholungswochen in der 
Schweiz und im Ausland.

Attraktive Destinationen und 
Aktivitäten
Bei den betreuten Gruppenreisen in 
der Schweiz gibt es neu eine Poli-
sportwoche im Sportzentrum Ke-
renzerberg, eine Velowoche in Täg-
erwilen am Bodensee oder die 
Möglichkeit, in der atemberaubenden 
Landschaft des Entlebuchs das Auf-
fahrtswochenende zu geniessen. 
Aber auch Fans des Wintersports 
kommen mit unseren bewährten 
Reisezielen etwa in Malbun, Laax 
oder Davos auf ihre Kosten. 

Wen es mehr ins benachbarte 
Ausland zieht, findet am langen 
Sandstrand im italienischen Bellaria, 

in den bezaubernden Landschaften 
der französischen Provence oder auf 
einer Flusskreuzfahrt von Basel nach 
Amsterdam vielleicht das richtige 
Angebot. Und gleich zwei zauber-
hafte Destinationen lassen vom Reisen 
in ferne Länder träumen. Ob im 
orientalisch geheimnisvollen Ma-
rokko oder in Thailand, dem Land 
des Lächelns: Lassen Sie die Seele 
baumeln und sammeln Sie unvergess-
liche Momente und Eindrücke. 

Auch die Angebote für Indivi-
dualreisen wurden ergänzt. So bieten 
wir Wellnessferien im Floramare 
Health Resort in Slowenien, eine 
komfortable Unterkunft mit einer 
atemberaubenden Sicht aufs Meer in 
Calvi auf Korsika oder – in Form eines 
Pilotprojekts – die Möglichkeit, auf 
einer Flusskreuzfahrt die Wasserwe-
ge Europas zu erkunden. Für indivi-
duelle Reisen beraten wir Sie gerne 
persönlich. Wir wissen, welche Be-
stimmungen in welchen Ländern gel-
ten und was es etwa bei Pflegeleis-
tungen vor Ort oder für eine persön-
liche Ferienassistenz zu beachten gilt.

Ein Reisebüro für alle
Zusätzlich zu barrierefreien Ferien 
können bei Procap Reisen alle Ange-
bote der renommierten Schweizer  

Reiseveranstalter gebucht werden. 
«In unserem Reisebüro finden auch 
Menschen ohne Handicap tolle 
Ferienideen», sagt Helena Bigler, 
Leiterin von Procap Reisen. «Ein 
Vorteil für alle Beteiligten, denn 
wer bei uns bucht, profitiert von 
unseren Erfahrungen und unter-
stützt gleichzeitig solidarisch die 
Reisen für Menschen mit Handicap.» 

Für eine telefonische Katalogbe-
stellung oder bei weiterführenden 
Fragen beraten wir Sie gerne. Sie er-
reichen unsere Mitarbeitenden per 
E-Mail unter reisen@procap.ch oder 
telefonisch unter 062 206 88 30.

Den Ferienkatalog finden Sie hier: 
www.procap-reisen.ch

Barrierefreie Reisen in der Schweiz und im Ausland

Ferien 2025

Reisen & Sport 30 Jahre
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Die Termine sind jeweils mit bunten 
Stiften im Kalender eingetragen, 
und die Vorfreude kitzelt angenehm 
im Bauch: Während des ganzen Jah-
res trainieren die Mitglieder ver-
schiedener Behindertensportgrup-
pen aus der ganzen Schweiz für die 
nationalen Bewegungs- und Begeg-
nungstage von Procap. Die dies-
jährigen Veranstaltungen fanden 
an drei verschiedenen Orten statt.

Schwimmtag in Olten
Es waren so viele wie noch nie: 
Am 24. August 2024 waren rund 
110 Personen mit Behinderungen 
sowie ihre Betreuungspersonen im 
Strandbad Olten zusammenge-
kommen. Bei den beiden Schwimm-
wettkämpfen «Differenzschwimmen» 
und «Freistil» wurde um jede Sekun-
de gekämpft. Die Sportler*innen 
waren mittendrin und wurden so-
wohl von ihren Kolleg*innen wie 
auch von den zahlreichen anderen 
Badbesucher*innen angespornt. Beim 
gemeinsamen Aufwärmen und Mit-
tagessen war gut für das seelische 
und körperliche Wohl gesorgt. Und 

wer keine Medaille gewann, durfte 
dennoch ein schönes Andenken mit 
nach Hause nehmen: ein Abzeichen 
mit Umhängeband. Procap dankt der 
SLRG Sektion Olten zudem von 
Herzen für die tatkräftige Unter-
stützung im Bereich Sicherheit im 
Wasser. 

Sporttag in Couvet
Rund 80 Sportler*innen, über 30 Be-
gleitpersonen und fast 40 Freiwilli-
ge hatten sich am 31. August in 
Couvet im neuenburgischen Val de 
Travers eingefunden. Sie massen 
sich dabei im Weitsprung, im Ball-
werfen sowie im 80-m-Lauf und im 
Stafettenlauf. Trotz drückender 
Hitze legten die Teilnehmer*innen 
beim beliebten Rundlauf «Bewe-
gung für alle» gemeinsam über 
139 Kilometer zurück, was der 
Distanz Couvet–Zermatt entspricht. 
Nach der Ehrung der Sieger*innen 
und der Verteilung der Medaillen 
kamen noch einmal alle zusammen, 
um zur Musik des Films «Un p'tit 
truc en plus» in einer riesigen Polo-
naise zu tanzen. 

Sporttag in Sargans
Ein vielseitiges Sport-, Bewegungs- 
und Plauschangebot erwartete am 
7. September auch die rund 150 
Teilnehmer*innen des Sporttages 
in Sargans. In der weitläufigen 
Sportanlage Riet absolvierten sie 
diverse Wettkämpfe, das 3-Diszipli-
nen-Angebot sowie die inklusiven 
Plauschmatches in Fussball und 
Basketball. Bei der «Bewegung für 
alle» legten die Sportler*innen und 
Besucher*innen über 128 Kilometer 
zurück, was knapp der Distanz 
Sargans–Lugano entspricht. Auch 
in Sargans gab es nach der traditio-
nellen Pendelstaffette und der Rang-
verkündigung viele glückliche Ge-
sichter zu sehen. 

Für den Kalender 2025: Die nationalen 
Bewegungs- und Begegnungstage 2025 
finden am 30. und 31. August 2025 in 
Olten statt.

Procap Bewegungs- und Begegnungstage 2024

Sportliche Wettkämpfe 
und gemütliches  
Beisammensein

Text  Sonja Wenger  Fotos  Erwin von Arx
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Mit Herzblut, Spass und 
viel Sonnenschutz: 
Impressionen von den 
Procap Sporttagen an 
drei Austragungsorten.
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Carte blanche

Laurent Duvanel 
Präsident Procap Schweiz

Die Bedeutung  
der Arbeit
Die Reformation hat die Schweiz ab dem 16. Jahrhundert 
stark geprägt. So schrieb der Moralapostel Johannes Calvin 
aus Genf, dass der Mensch «nicht geschaffen wurde, um 
nichts zu tun, sondern um sich mit etwas zu beschäftigen». 
Je nach ihrem körperlichen oder psychischen Zustand 
werden Menschen mit Behinderungen auch noch in unserer 
Zeit von der IV als gemindert, beeinträchtigt oder untauglich 
eingestuft. Eine Rente wird nur auf der Grundlage der 
individuellen Arbeitsunfähigkeit berechnet. Und vielleicht 
kommen wir Menschen mit einer Behinderung deswegen 
nicht in den Himmel? Unbewusst steckt diese Angst vermutlich 
in den Köpfen vieler Betroffener. 
Ein Sachbearbeiter eines RAV-Zentrums erklärte mir einmal 
mit mitleidigem Blick, dass ich ohne Führerschein nie einen 
Job bekommen würde: «Sie sind in Ihrer Mobilität behindert, 
deshalb kann ich Ihnen nicht helfen, einen Job zu finden.» 
Die Vorstellung in den Köpfen vieler Menschen, dass man 
als Individuum nur etwas wert ist, wenn man einer bezahlten 
Arbeit nachgeht, hält sich hartnäckig und ist fehl am Platz. 
Auch wenn man nicht erwerbstätig ist, kann man einen 
nützlichen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Man denke nur 
an die vielen Menschen, die ohne Entlöhnung Angehörige 
pflegen oder Freiwilligenarbeit leisten. 
Relativieren wir also die Bedeutung der Arbeit. Auch mal mit 
Humor, etwa mit einem Liedtext von Polo Hofer gesungen: 
«Arbeiten ist zu schwer, und stehlen ist nicht schön – ich lebe 
von der Liebe.» 
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Auflösung von Hirnstoff
Der Rätselaufgaben von Seite 20. Sudoku

www.hoegglift.ch

ROLLSTUHLLIFTE

SITZLIFTE

AUFZÜGE

TREPPENLIFTE

5 JAHRE GARANTIE

ST. GALLEN 
   071 987 66 80

LAUSANNE 
   021 800 06 91

BERN 
   033 439 41 41

Für Menschen mit körperlicher Behinderung 
oder einer Mehrfachbehinderung:

– Verschiedene Wohnformen und  
 Leistungen

– Begleitete Arbeit 
– Betreute Tagesgestaltung

Wohn- und Bürozentrum  
für Körperbehinderte
www.wbz.ch
+41 61 755 77 77

Selbständig und selbstbestimmt 
arbeiten und wohnen



Wir von Procap möchten, dass Laras Wünsche in Erfüllung gehen. 
Unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende und helfen Sie 
mit, die Welt etwas gerechter zu machen. 

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Liebsten darum zu bitten, Ihnen 
anstelle von Weihnachtspräsenten eine Spende zugunsten von 
Menschen mit Behinderungen zu schenken. 

Eine Spendenurkunde kann auf unserer Website persönlich  
gestaltet und dann ausgedruckt und verschenkt werden!

www.procap.ch/spenden-statt-schenken

Für Menschen mit Handicap.
Ohne Wenn und Aber.

Jede Spende  

hilft und bereitet  

doppelt Freude. 

Herzlichen  

Dank!

Ich heisse Lara und ich wünsche mir 
zu Weihnachten eine Welt, in der …

… alle Menschen die gleichen  
Rechte haben. 
… niemand gemein zu Menschen  
mit Behinderungen ist.
… alle Menschen genug Geld für  
Weihnachtsgeschenke haben.
… alle Menschen mit jedem  
Bus und Zug fahren können.

Einfach, weil das gerecht ist.

IBAN CH86 0900 0000 4600 1809 1

Jede Spende hilft, herzlichen Dank.
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